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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Wirksamwerden der Verordnung (EU) 
2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenz-
wert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden 
(Referenzwerte-Vollzugsgesetz – RW-VG) erlassen wird und mit dem das Finanzmarktauf-
sichtsbehördengesetz, das Verbraucherkreditgesetz und das Hypothekar- und Immobil-
ienkreditgesetz geändert werden 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 10. Jänner 2017 beschlossen, dass 

gegen den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über das Wirksam-

werden der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und 

Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Invest-

mentfonds verwendet werden (Referenzwerte-Vollzugsgesetz – RW-VG) erlassen wird 

und mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Verbraucherkreditgesetz und 

das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz geändert werden, keine Einwendungen 

erhoben werden. 

 

Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass im Einleitungssatz des § 3 Referenzwerte-

Vollzugsgesetzes der Verweis wohl auf Art. 3 Abs. 1 Z 17 der Verordnung (EU)  

2016/1011 lauten müsste.  
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Weiters sollte § 2 Abs. 3 Z 15 Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz die Nennung des 

Referenzwerte-Vollzugsgesetzes mit einem Bundesgesetzblatt aus dem Jahr 2017 

vorsehen. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1010 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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